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Erwägungen

E. 1
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. die Verletzung von
Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Die Feststellung des Sachverhalts kann
nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im
Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des
Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das Bundesgericht legt seinem
Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG
). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder
ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne
von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Strittig ist der Taggeldanspruch des Beschwerdeführers in Bezug auf die Arbeits (un)
fähigkeit ab dem 1. Juni 2015 (vgl. Art. 72 KVG i.V.m. Art. 6 ATSG sowie Ziff. 3.4 und 13
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen [AVB] für die Helsana Business Salary
Kollektiv-Taggeldversicherung nach KVG [in der ab 1. Januar 2007 geltenden Fassung]).

E. 3.1
Die Vorinstanz erwog zunächst, Streitgegenstand sei, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht
ihre Leistungspflicht ab 1. Juni 2015 verneint habe. Später datierende Berichte seien soweit
heranzuziehen, als dass sie geeignet seien, zur Beantwortung dieser Frage beizutragen. Zur
Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers führte das kantonale Gericht insbesondere aus,
dass die ab 2014 attestierte Arbeitsunfähigkeit wegen belastungsabhängigen Schmerzen im
Bereich der Sprunggelenke erfolgt sei. Der Hausarzt habe am 17. Dezember 2014 und der
Vertrauensarzt am 20. Februar 2015 den Beschwerdeführer für angepasste Tätigkeiten als
arbeitsfähig erachtet. Die Berichte des Dr. med. D.________ vom 26. April 2017 und 15.
August 2017trügen betreffend die Arbeitsfähigkeit aufgrund der Fussproblematik im Juni
2015 nichts bei, sondern dieser beschreibe andere, neu aufgetretene lumbale und cervikale
Beschwerden.

E. 3.2
Der Beschwerdeführer bringt vor, massgebender Zeitpunkt für die tatsächlichen
Verhältnisse sei der Zeitpunkt des Einspracheentscheids. In diesem Zeitpunkt habe nach
dem Bericht des Dr. med. D.________ eine Arbeitsunfähigkeit von 25 % in einer
angepassten Tätigkeit bestanden. Aus dem Umstand, dass bereits im Oktober 2015 ein MRI
angefertigt worden sei, könne abgeleitet werden, dass die dabei dargestellten degenerativen
Veränderungen an der Halswirbelsäule auch drei Monate zuvor, d.h. im Juni 2015,
vorgelegen haben. Die Einkommenseinbusse aus diesem Gesundheitsschaden betrage mehr
als 25 %. Im Übrigen weist der Beschwerdeführer insbesondere darauf hin, dass die



Einschätzung des Vertrauensarzts der Beschwerdegegnerin, die nicht auf einer eigenen
Untersuchung basiere, im Widerspruch zu jener des Dr. med. D.________ stehe. Es hätte
ein Gerichtsgutachten eingeholt werden müssen. Schliesslich rügt der Beschwerdeführer
eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Er habe eine solche Verletzung im
vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, da ihm im Einspracheverfahren nicht volle
Akteneinsicht gewährt worden sei, insbesondere habe die Beilage 9 (Bericht des Prof. Dr.
med. C.________ vom 20. Februar 2015) gefehlt. Mit dieser Rüge habe sich die Vorinstanz
nicht befasst und wiederum den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt.

E. 4
Es kann offengelassen werden, ob die beschwerdeführerischen Vorbringen betreffend die
Verletzung des rechtlichen Gehörs zutreffen. So oder anders ist die Angelegenheit an die
Beschwerdegegnerin zurückzuweisen (vgl. E. 5).

E. 5.1
Das kantonale Gericht legte zutreffend dar, dass der Einspracheentscheid an die Stelle der
angefochtenen Verfügung tritt und für die gerichtliche Beurteilung die tatsächlichen und
rechtlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Einspracheentscheids massgebend sind ( BGE
131 V 407 E. 2.1.2.1 S. 412 f.; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K42/05
vom 11. Juli 2005 E. 1.2). Daraus folgt, dass allfällige Sachverhaltsveränderungen, die bis
zum Einspracheentscheid eintreten, zu berücksichtigen sind. BGE 140 V 70 E. 4.2 S. 73
besagt entgegen der Ansicht der Vorinstanz nichts anderes, sondern hält einzig fest, dass bei
einer Rentenrevision im Bereich des Unfallversicherungsrechts die Leistungseinstellung auf
den Zeitpunkt erfolgen könne, indem die Revisionsvoraussetzungen erfüllt gewesen waren.
Mit dieser Aussage wird jedoch - in zeitlicher Hinsicht - die Massgeblichkeit des
Sachverhalts, die der Streitsache zu Grunde liegt, nicht eingeschränkt.

E. 5.2
Abzustellen ist somit auf den Sachverhalt bis zum Einspracheentscheid vom 12. April 2017.
Die Vorinstanz beurteilte diesen lediglich bis zum 1. Juni 2015. Sie hat aber dennoch
festgestellt, dass der Bericht des Dr. med. D.________ vom 26. April 2017, der auf der
Untersuchung vom 27. März 2017 basiert, neue gesundheitliche Probleme aufzeigt.

Die Sache ist aufgrund der Akten diesbezüglich jedoch nicht spruchreif: Der
Beschwerdeführer leitet aus dem MRI von Oktober 2015 ab, Degenerationen an der
Halswirbelsäule hätten auch schon im Juni 2015 bestanden. Selbst wenn dies zutrifft, kann
daraus nicht auf eine Arbeitsunfähigkeit geschlossen werden; dafür muss sich ein
radiologischer Befund auch klinisch auswirken. Den Berichten des Dr. med. D.________
vom 26. April 2017 und 15. August 2017 lässt sich nicht entnehmen, wann die
Rückenbeschwerden aufgetreten sind und ab wann diese zu einer Arbeitsunfähigkeit in
einer angepassten Tätigkeiten geführt haben. Angaben zum ab 1. Juni 2015 von der
Invalidenversicherung unterstützten Arbeitsversuch fehlen. Es sind daher weitere
Abklärungen in tatsächlicher und medizinischer Hinsicht notwendig. Insgesamt erscheint
eine Rückweisung an die Beschwerdegegnerin als sachgerecht.

E. 6
Auf einen Schriftenwechsel wird angesichts des Verfahrensausgangs verzichtet, der
insoweit einen formellen Hintergrund aufweist, als die Vorinstanz zeitlich einen zu
beschränkten Blickwinkel eingenommen hat. Die Einholung einer Vernehmlassung zur



Beschwerde käme einem Leerlauf gleich und würde nur weitere Kosten verursachen. Damit
ist ein Schriftenwechsel aus Gründen der Prozessökonomie nicht erforderlich ( Art. 102
Abs. 1 BGG ; Urteil 9C_612/2017 vom 27. Dezember 2017 E. 2).

E. 7
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdegegnerin die Gerichtskosten
zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ) und dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung zu
bezahlen ( Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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